
 

Mitteilungsblatt 

 

des Marktes Weiltingen LK Ansbach 
 

        verantwortlich für den Inhalt 1. Bgm. Lore Meier oder Vertreter im Amt 
  

lfd. Nr. 251                                  17 . Oktober 2011                                      10/2011 
 

Öffnungszeiten der Mo, Do, Fr   jeweils von 8.30 - 12.30 Uhr  
Gemeindeverwaltung: Mittwoch    von 14.00 - 18.00 Uhr    

  Tel. 09853/253  Fax. 09853/4297 

  info@weiltingen.de  www.weiltingen.de 

Bürgermeistersprechstunden: Mittwoch von   18.00 -  19.00 Uhr   

und nach Vereinbarung  

Wertstoffhof: Samstag von   9.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

Deponie für Heckenschnittmaterial geöffnet 1. +3. Sa im Monat von 13:00 – 14:00 Uhr 

Forstdienststelle im Rathaus jeden Di    von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 Tel. Nr.: 09853/389 98 09 

 
 

Au s  d e m  M a r k t g e m e i n d e r a t  

Die Marktgemeinderatssitzung findet am 18. 

Oktober 2011 um 20:00 Uhr statt. 

Informationen im nächsten Mitteilungsblatt. 
 

 

Nussmärtel und Christkind gesucht 

Für den Weiltinger Weihnachtsmarkt am 26. und 

27.11.2011 suchen wir einen Nussmärtel und ein 

Christkind. Wer möchte diese wichtigen Aufgaben 

übernehmen? Melden sich bitte bei der 

Gemeindeverwaltung oder bei den Marktmeistern 

Uli Schöllhammer bzw. Günter Naser. 

 

 

Freie Sicht schafft Sicherheit 
 

Bäume, Sträucher und Hecken an Straßen und 

Gehwegen zurückschneiden – vom 1. Oktober 

bis 28. Februar ist Gehölzpflege erlaubt 

 

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, 

Bäume, Sträucher und Hecken entlang der Straßen 

und Gehwege im Hinblick auf das freizuhaltende, 

sogenannte Lichtraumprofil (die Umgrenzungs-

linie des Raums über der Fahrbahn, der für eine 

gefahrlose Benutzung durch die entsprechenden 

Fahrzeuge freizuhalten ist) zu überprüfen und 

nötigenfalls zurückzuschneiden. 

Bäume und Hecken verschönern die Wohnorte 

und geben Freundlichkeit, trotzdem können sie 

auch eine Behinderung und manchmal sogar eine 

Gefahr für Spaziergänger, Radfahrer und 

Autofahrer sein. 

Jeder Grundstückeigentümer hat selbst dafür 

Sorge zu tragen, dass Sträucher und Hecken-

pflanzen sowie Bäume an öffentlichen Wegen 

und Straßen auf die nachfolgenden aufgeführten 

Maße zurückgeschnitten werden, um folgende 

Lichträume frei zu halten: 

 4,50 m über der gesamten Fahrbahn und den 

Straßenbanketten 

 2,50 m über Rad- und Gehwegen. 

Die seitliche Begrenzung des Lichtraumprofils 

nach beiden Seiten: 

jeweils 1,25 m vom äußeren befestigten 

Fahrbahnrand und  

jeweils 0,25 m vom äußeren befestigten Rad-

/Gehweg. 

In Kurven und an Kreuzungen müssen Hecken, 

Sträucher und andere Anpflanzungen dauerhaft 

kurz und überschaubar gehalten werden. Diese 

Anpflanzungen dürfen über der Fahrbahn-

oberkante nicht höher als 0,80 m sein. 

Grundstückseigentümer werden hiermit aufge-

fordert, dieser Verpflichtung nachzukommen. 

Bei Unfällen oder Beschädigungen an Fahr-

zeugen kann der Besitzer von Bäumen und 

Anpflanzungen, die nicht auf das notwendige 

Maß zurückgeschnitten sind, schadensersatz-

pflichtig gemacht werden. 

Damit die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs in den genannten Bereichen sicher-

gestellt ist, fordert die Gemeinde auf, die 

 

 

mailto:weiltingen@t-online.de
http://www.weiltingen.de/
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Lichtraumprofile wie aufgeführt freizuhalten oder 

zu schneiden. Des Weiteren wird darum gebeten, 

Straßenlampen gegebenenfalls freizuschneiden, 

damit eine optimale Ausleuchtung des Straßen-

raumes gewährleistet ist. Diese Eingriffe müssen 

bis spätestens 01. Februar 2012 abgeschlossen 

sein. Ansonsten wird der Bauhof der Gemeinde 

die erforderlichen Arbeiten gegen Kostenersatz 

ausführen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

privater Rückschnitt bis zum 01. Februar 2012 

erfolgt sein muss, da der Bauhof der Gemeinde 

nach dem 28. Februar 2012 auch keine 

Rückschnittarbeiten durchführen darf. In 

besonderen Fällen ist direkt mit dem Bauhof 

Kontakt aufzunehmen. 

 

 
 

 
R i c h t l i n i e n für die Gewährung von 
Kreiszuschüssen zur Förderung der 
Jugendarbeit in den Sportvereinen 
Der Landkreis Ansbach gewährt den Sportvereinen für 
die Jugendarbeit Kreiszuschüsse nach folgenden 
Richtlinien: 
1. Errichtung, Erweiterung und Generalinstandsetzung 
von Sportstätten entsprechend des Abschnittes D der 
Sportstätten-Förderrichtlinien des BLSV (Anlage) 
Zu den zuwendungsfähigen Kosten 10 % 
höchstens jedoch 30.000 EURO. 
2. Übungsleiterzuschüsse 
Für Übungsleiterzuschüsse wird der im Haushalt 
veranschlagte Betrag im Rahmen der für die BLSV-
Förderung festgelegten Anzahl der Faktoren für 
Jugendliche und Lizenzen anteilig je Verein gewährt. Es 
gelten die Antragsfristen des BLSV. Der Nachweis der 
Jugendarbeit im Sinne von Punkt 5.b) dieser Richtlinien 
muss erbracht sein. Die weiteren allgemeinen 
Bedingungen finden hierbei keine Anwendung. 
3. Allgemeine Bedingungen 
a) Der Abschnitt D Punkt 2 der Richtlinien über die 
Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Bayern 
zur Förderung des außerschulischen Sports 
(Sportförderrichtlinien) in der jeweils gültigen Fassung 
ist Bestandteil der Förderrichtlinien (Anlage). 
b) Für die zu fördernde Maßnahme ist der Nachweis der 
Jugendarbeit zu erbringen. Der Nachweis der 
Jugendarbeit gilt in der Regel als erbracht, wenn 
mindestens 15 % der Mitglieder Jugendliche bzw. junge 
Erwachsene bis 26 Jahre sind. 
c) Bemessungsgrundlage für die Höhe des Zuschusses 
sind die von den zuständigen Stellen an- erkannten 
zuwendungsfähigen Kosten, höchstens je- 

doch die nachgewiesenen Gesamtkosten. Im Falle der 
Ablehnung durch den BLSV/ die Regierung von Mfr. 
erfolgt die Entscheidung über den Kreiszuschuss im 
Einzelfall durch den Kreisausschuss. 
d) Die Förderobjekte müssen grundsätzlich im 
Eigentum bzw. Erbbaurecht des Vereins stehen. 
Anstelle des Eigentums- bzw. Erbbaurechts wird auch 
ein langfristiges Nutzungsrecht (mind. 25 Jahre) an 
dem Grundstück anerkannt, das durch einen Vertrag 
nachgewiesen ist. Dies gilt auch für Gemeinschafts-
projekte (d.h. Anlagen, die im räumlichen 
Zusammenhang errichtet werden) von mehreren 
Vereinen oder von Vereinen und Kommunen, wobei 
eine Förderung nur für den Teil des Sportvereins in 
Frage kommt. 
e) Die Generalinstandsetzung von Sportanlagen wird 
gefördert, wenn seit dem Neubau oder der letzten Ge- 
neralinstandsetzung mindestens 25 Jahre verstrichen 
sind. 
f) Freiwillige Zuschüsse des Landkreises Ansbach 
an Sportvereine werden grundsätzlich nur dann ge- 
währt, wenn die jeweiligen Gemeinden ebenfalls einen 
monetären Zuschuss mindestens in Höhe des in Be- 
tracht kommenden Landkreiszuschusses gewähren. 
g) Anträge auf Gewährung von Kreiszuschüssen 
sind vor Beginn einer zu fördernden Maßnahme einzu- 
reichen. 
Die Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen er- 
folgt nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel. 
h) Förderanträge für Maßnahmen der gleichen 
Sportart innerhalb von fünf Kalenderjahren seit der 
letzten Bewilligung sind für die Beurteilung der 
Förderhöchstgrenzen als eine Maßnahme zu werten. 
In den Fünfjahreszeitraum wird das Jahr der letzten 
Bewilligung mit einbezogen; während das Jahr der 
neuerlichen Antragstellung außer Betracht bleibt. 
4. Diese Richtlinie tritt ab 01.08.2011 in Kraft. 

 
R i c h t l i n i e n für die Gewährung von 
Kreiszuschüssen 
zur Förderung der Denkmalpflege 
Der Landkreis Ansbach gewährt für 
denkmalpflegerische Maßnahmen an Denkmälern, 
soweit diese nicht in gemeindlicher oder staatlicher 
Baulast stehen (Ausnahme Punkt 2 b), Kreiszu- 
schüsse nach folgenden Richtlinien: 
1. Höhe der Kreiszuschüsse 
Bezuschusst werden Maßnahmen ab einem 
anerkannten denkmalpflegerischen Aufwand 
Von 15.000,-- € bis 50.000,-- € 7% 
bis 75.000,-- € 6% - mind. 3.500,-- € 
bis 100.00,-- € 5% - mind. 4.500,-- € 
bis 150.000,-- € 4,5% - mind. 5.000,-- € 
bis 200.000,-- € 4 % - mind. 6.750,-- € 
bis 300.000,-- € 3,5 % - mind. 8.000,-- € 
bis 400.000,-- € 3,0% - mind. 10.500,-- € 
bis 500.000,-- € 2,5 % - mind.12.000,-- € 
über 500.000,-- € 2 % - mind. 12.500,-- € 
Bei größeren mehrjährigen Maßnahmen erfolgt eine 
Entscheidung im Einzelfall durch den Kreisausschuss. 
2. Allgemeine Bedingungen 
a) Die zu erhaltenden und zu fördernden Objekte müs- 
sen als Denkmal anerkannt sein. Außerdem ist deren 
überörtliche Bedeutung vom Landesamt für 
Denkmalpflege zu begründen. 
b) Die Gewährung eines Kreiszuschusses trotz beste- 
hender staatlicher Baulast ist nur für den errechneten 
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denkmalpflegerischen Mehraufwand, der auf den 
kirchlichen Anteil bei Innenrenovierungen entfällt, 
möglich. 
c) Freiwillige Zuschüsse des Landkreises Ansbach 
werden grundsätzlich nur dann gewährt, wenn die 
jeweiligen Gemeinden ebenfalls einen Zuschuss 
mindestens in Höhe des in Betracht kommenden 
Landkreiszuschusses gewähren. Über Ausnahmen 
entscheidet der Kreisausschuss. 
d) Die Auszahlung eines zugesagten Zuschusses ent- 
fällt, wenn bei der Ausführung der Arbeiten denkmal- 
pflegerische Auflagen nicht erfüllt wurden. 
e) Anträge auf Gewährung von Kreiszuschüssen 
vor Beginn einer zu fördernden Maßnahme einzu- 
reichen. Die Bewilligung und Auszahlung von Zu- 
schüssen erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
3. Diese Richtlinie tritt ab 01.08.2011 in Kraft. 
 
 

 

Haus- und Straßensammlung 2011 für 

unsere Kriegsgräber 
Vom 21. Oktober bis 4. November findet wieder 

die Haus- und Straßensammlung des Volksbunds 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. statt. Dieser 

pflegt die Gräber von über 2,4 Millionen Kriegs-

toten, die auf insgesamt 824 Friedhöfen in 45 

Ländern ruhen. 500 davon befinden sich in Mittel-

, Ost- und Südosteuropa. Im Jahr 2011 stehen 

erneut einige Großprojekte des Volksbundes vor 

ihrem Abschluss. So wird die deutsche 

Kriegsgräberstätte in Motta St. Anastasia/Italien 

nach längerer Bauphase wieder eingeweiht. Auch 

die neue Kriegsgräberstätte Schatkowo-

/Weißrussland wurde der Öffentlichkeit 

übergeben. 

Um seine weltweite Friedensarbeit fortsetzen zu 

können, bittet der Volksbund dringend um 

Spenden. Bitte unterstützen Sie uns wieder bei 

unserer Haus- und Straßensammlung. 
 
 

Wichtige Informationen 

zum Fernsehempfang 
Am 30.04.2012 endet die analoge 

Fernsehprogrammverbreitung über Satellit. 

Noch immer haben viele Haushalte den bereits 

jetzt möglichen Wechsel nicht vollzogen und 

warten mit der Umstellung. Das bringt nach 

Aussagen des Projektbüros klardigital – einer 

Initiative der Landesmedienanstalten in 

Zusammenarbeit mit ARD, Mediengruppe RTL 

Deutschland, ProSiebenSat.1 Media AG, VPRT 

und ZDF – Risiken hinsichtlich höher Kosten oder 

Wartezeiten mit sich.  

Weitere Informationen finden Sie in den Haupt-

programmen auf der Videotextseite 198 oder unter 

www.klardigital.de 

 

Ausbildungsbegleitende 
Hilfen (abH) 

       Probleme in der Berufsschule? 
   Schlechte Noten? 

Zwischenprüfung schlecht gelaufen? 
 

Im Auftrag der Agentur für Arbeit sowie den 

Jobcentern unterstützt das bfz und Kolping im 

Landkreis Ansbach Auszubildende, deren 

erfolgreicher Berufsabschluss gefährdet ist. 

Hierzu bieten wir ein umfassendes 

Förderangebot: 

- Unterricht in Kleingruppen 

- Aufarbeitung von Wissenslücken 

- Vorbereitung auf Klassenarbeiten 

- Vorbereitung auf Zwischen- und 

Abschlussprüfung 
 

Darüber hinaus erfolgt eine sozialpädagogische 

Unterstützung (z.B. Lernplan erstellen, 

Bewältigung von Prüfungsängsten) bei 

Problemen im Betrieb oder in der Berufsschule.  
 

Ziel von abH ist ein erfolgreicher Abschluss der 

Berufsausbildung!  
 

Wer hat Anspruch auf abH? 
 

Voraussetzung für die Teilnahme sind unter 

anderem schlechtere Leistungen in der 

Berufsschule oder andere Defizite, die das 

Ausbildungsziel gefährden. Als Nachweis dient 
beispielsweise das Jahreszeugnis oder ein 

Notenstandsblatt des laufenden Schuljahres.  
 

Die Teilnahme ist für Auszubildende kostenlos, 

da die Agentur für Arbeit und die Jobcenter diese 

Unterstützung finanzieren. 
 

Für weitere Auskünfte bzw. Anmeldungen 

wenden Sie sich bitte direkt an das bfz: 
 

bfz Ansbach 

Tel.: 0981/ 48890-42 

ursula.uebbing@an.bfz.de 
 

bfz Dinkelsbühl 

Tel.: 09851/ 58908-22 

silke.oberortner@an.bfz.de 

 

 

 

 

Die Region Hesselberg informiert: 
Trachtenkreativworkshop für NachwuchsschneiderInnen  

 
Vom 31. Oktober bis 3. November 2011 

findet im Evangelischen Bildungszentrum 

http://www.klardigital.de/
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Hesselberg ein Trachten-Kreativ-Workshop 

statt.  

Der Kurs richtet sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren, 

welche ihre eigenen Ideen mithilfe von 

erfahrenen Mode- und Trachten-expertinnen 

umsetzen möchten. 

Die Kosten für den 4-tägigen Kurs betragen 

150 Euro, weitere Informationen erhalten Sie 

in der Geschäftsstelle der Entwicklungs- 

gesellschaft. 

 

Hesselberg Handarbeiten: Knopfwickelkurs am 

2.11.2011  

 
Posamenten als Schmuckstück der eigenen Tracht selbst 

gestalten 

Der Kurs findet am 2. November von 17.00 

bis 22.00 Uhr im Evangelischen 

Bildungszentrum am Hesselberg in 

Gerolfingen statt. Der Kurs wird von der 

Trachtenexpertin Sandra-Janine Müller 

geleitet. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, in 

der Kursgebühr ist ein Imbiss enthalten. 

Eine Anmeldung ist erforderlich unter 

info@region-hesselberg.de oder telefonisch in 

der Entwicklungsgesellschaft Region 

Hesselberg 09836-970772 

Tel.: 09836-970772 Fax.: 09836-970773

 Mail: info@region-hesselberg.de 

 

 
Alltagsbegleiter/in in der Seniorenbetreuung 

Qualifizierungsmaßnahme 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten Ansbach bietet in Zusammenarbeit mit 

dem Zentralen Diakonieverein in Schillingsfürst 

eine 17-tägige Schulungsmaßnahme zur 

Alltagsbegleiterin /zum Alltagsbegleiter in der 

Seniorenbetreuung an. Die Alltagsbegleiter 

unterstützen und betreuen Senioren des Dorfes im 

täglichen Leben. Der Lehrgang richtet sich 

deshalb an Bäuerinnen oder deren Familien-

mitglieder und vermittelt grundpflegerische und 

hauswirtschaftliche Kenntnisse, die auch als 

Erwerbsmöglichkeit genutzt werden können. Der 

nächste Lehrgang beginnt am 23. Januar 2012 an 

der Landwirtschaftsschule Ansbach und endet am 

21. Mai 2012 mit der Übergabe eines Zertifikates. 

Der Seminartag ist in der Regel der Montag, von 

9:00 bis 16:15 Uhr. Das Seminar kostet 

voraussichtlich 350 € (evtl. auch Bildungsprämie 

möglich). 

Interessierte melden sich bitte bis spätestens 18. 

November 2011 am Amt f. Ernährung, 

Landwirtschaft u. Forsten Ansbach. Tel. 

0981/8908-0, an. 

 
Fischerkurs für die Staatlichen 

Fischerprüfung 2012 

Der Fischereiverein Dinkelsbühl führt in 

Zusammenarbeit mit der Volkshochschule einen 

Vorbereitungskurs zur Staatlichen Fischer-

prüfung durch. 

Beginn: Samstag, 07.01.2012,  09.00 Uhr. 

Ort: Dinkelsbühl, Stadtteil Botzenweiler, Gasthof 

„Zur Ausflugsrast“ 

Informationsveranstaltungen: 

Im Rahmen der Fischerntewoche an den 

Sonntagen, 30.10. und 06.11.2011,  von 14.00 

Uhr - 16.00 in Dinkelsbühl, Foyer der Schranne, 

Auskunft und Anmeldungen bei, "Der 

Angelladen", Gleiwitzer Str. 7, 91550 

Dinkelsbühl, Tel.: 09851/2792 oder 

www.fischereiverein-dinkelsbuehl.de 

Die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang ist 

Pflicht um zur Prüfung zugelassen zu werden. 

         

Anmeldeschluss ist der 15. Nov. 2011 

 

 
Hinweis an Hundebesitzer 

Wir weisen alle Hundehalter darauf hin, dass es 

nicht gestattet ist, Hunden auf fremden 

Grundstücken bzw. öffentlichen Straßen, 

Gehwegen und Grünflächen ihr Geschäft 

verrichten zu lassen. Wir fordern alle 

Hundebesitzer auf, ihre Hunde nicht frei 

herumlaufen zu lassen, denn diese stellen eine 

große Gefahr für Verkehrsteilnehmer, Fußgänger 

und vor allem für Schulkinder dar.  
 

Wir bitten alle Halter, ein unkontrolliertes 

Entweichen Ihres Hundes mit ausreichender 

Sicherheit zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie die 

Höhe Ihres Gartenzaunes und eventuelle 

„Schlupflöcher“ in der Grundstücksabgrenzung.  
 

Falls dies nicht beachtet wird, muss eine 

zwangsbewehrte Anordnung nach Art. 18 Abs. 2 

LstVG erlassen werden. 

 

 

 

mailto:info@region-hesselberg.de
http://www.fischereiverein-dinkelsbuehl.de/
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Gesundheitstag „Nicht nur für Familien“ 

Zu einem Gesundheitstag unter dem Motto "Nicht 

nur für Familien" lädt die Gemeindenahe 

Gesundheitskonferenz am Sonntag, den 23. 

Oktober in das Tagungszentrum Onoldia in 

Ansbach ein. In der Zeit von 11:00 – 18:00 

Uhr präsentieren sich Einrichtungen, 

Verbände, Selbsthilfegruppen und Firmen mit 

ihren Angeboten rund um die Gesundheit. Der 

Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgen die 

Schülerinnen des Staatl. Beruflichen 

Schulzentrums und die Kommunale Jugendarbeit 

der Stadt Ansbach mit dem "Saftladen".   
 

 

 

Elternbeirat 2011/2012 in der 

Kindertagesstätte, Schulstraße 5 

Für das Kindergartenjahr vom 1.09.2011 bis 

31.08.2012 wurden bei der Elternbeiratswahl am  

20.09.2011 folgende Personen gewählt. 
 

Vorsitzende Frau Herta Schmidt, Schriftführerin 

Frau Anja Leibrich, Kassenführerin Frau Tina 

Rang. Als Stellvertreter gehören dem Elternbeirat 

an: Frau Barbara Dollinger, Frau Karin Christ und 

Herr Andreas Zieher. 
 

Den ausgeschiedenen Elternbeiratsmitgliedern ein 

herzliches Dankeschön für die Mitarbeit in der 

Kindertagesstätte. Den neu Gewählten wünschen 

wir die Unterstützung aller Eltern, gute Ideen und 

Gespräche zum Wohle unserer Kinder und der 

Kindertagesstätte. 

 

 

 

 

Ferienprogramm Markt Weiltingen 

Das Ferienprogramm war wieder ein voller 

Erfolg. Ca. 230 Kinder nahmen an den 

angebotenen Veranstaltungen teil. Alle 

Anbieter freuen sich natürlich über eine 

zahlreiche Beteiligung. Auf diesem Weg 

möchten wir uns bei allen, die ein eigenes 

Ferienprogramm angeboten und gestaltet 

haben, herzlich bedanken. Ein Dankeschön 

auch an die Eltern die spontan als Begleit-

person mitgehen oder sich zum Fahren bereit 

erklären.  

Wir freuen uns natürlich auch im nächsten 

Jahr über viele neue Anregungen und würden 

uns freuen wenn Sie sich bei uns melden.  

Das Ferienprogrammteam  

Karin Christ, Inge Maag 
 

TV Markt Weiltingen 

Einladung 
Die Vorbereitungen für das 100-jährige 

Jubiläum vom 07.06. bis 10.06.12 des TV 

Markt Weiltingen laufen auf Hochtouren. Um 

der Weiltinger Bevölkerung Einblick in die 

Planungen zu geben, plant der TV Markt 

Weiltingen, am  

19. November 2011 um 19:30 Uhr 
 

eine kleine Informationsrunde über das 

anstehende Fest im Gasthaus Krone durch-

zuführen. Die Infoveranstaltung soll max. eine 

halbe Stunde dauern, um in Nachgang für das 

eigentliche Highlight noch genügend Zeit zu 

haben. Im Zuge der Chronikerstellungen hat 

sich doch umfangreiches Bildmaterial, das 

selbst bis in die 20er Jahre zurückgeht, ange-

sammelt. Wir wollen das teils historische 

Bildmaterial einer interessierten Bevölkerung 

zugänglich machen und für ca. 2 Stunden so 

richtig in Erinnerungen schwelgen. Wir haben 

Bilder aus Privatarchiven gefunden, die einen 

guten Einblick in das Dorfleben und Sport-

geschehen der 40er, 50er, 60er, 70er, 80er und 

90er Jahre zulassen. Viele dieser Bilder 

können allerdings keiner Jahreszahl und 

keinem Geschehen zugeordnet werden. Wir 

hoffen auf die Teilnahme vieler Zeitzeugen, 

um an diesem Abend noch einige Wissens 

lücken schließen zu können.  

Am eigentlichen Festabend, am 07.06.2012, 

der vom bekannten fränkischen Kabarettisten 

Klaus Karl-Kraus moderiert wird, wird für das 

Zeigen der kompletten Bildersammlung keine 

Zeit sein.  
 

 
Holzplätze 

Die Pächter der Holzplätze neben der ehemaligen 

Deponie werden gebeten ihre Grenzen 

abzustecken und das Umfeld sauber zu halten, 

damit der Bauhof die Besitzer eindeutig 

zuordnen kann. Die Fläche wird neu eingeteilt.  

 

Karpfen aus dem Adelbergweiher 

Am Samstag, den 29.10.2011 findet von 13:00 – 

16:00 Uhr der Verkauf frischer Karpfen bei 

Friedrich Wetsch, Hahnenberg 4 statt. 

 

 
Streugutabgabe 

Ab 1. Nov. 2011 kann beim Bauhof, 

Fuchsschwanz 2, kostenlos Streusand in 

haushaltsüblichen Mengen abgeholt werden. 
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Weihnachtsbaum 

Die Marktgemeinde sucht, wie jedes Jahr, einen 

Weihnachtsbaum für den Marktplatz .Wer hat 

einen geeigneten Christbaum in seinem Privat-

garten und möchte ihn der Gemeinde für den 

Marktplatz zur Verfügung stellen? 

Bitte bei der Gemeindeverwaltung. Tel. 253 oder 

beim Bauhof melden. 

 
 

Weinfest 

Der Sängerkranz Weiltingen lädt herzlich zum 

Weinfest am Samstag, den 22. Oktober 2011 

ab 19:30 Uhr ins Gasthaus Krone ein 
 

 

Bürgerversammlungen   2011 

Alle Bürgerinnen, Bürger und besonders alle 

Jugendlichen werden zu diesen 

Bürgerversammlungen herzlich eingeladen.  
 

Termine:   

Wörnitzhofen Donnerstag 03.11.2011

 Zum Blauen Angler  

Veitsweiler Freitag  18.11.2011 

  Zum Grünen Baum 

Ruffenhofen Donnerstag 24.11.2011 

  Dorfschänke 

Weiltingen Samstag 03.12.2011 

  Gasthaus Krone 

Beginn jeweils um 20.00 Uhr  

 

 
Bauhof Markt Weiltingen 

Letzte Möglichkeiten zur Anfuhr von 

Gartenabfällen besteht am Samstag, den 

05.11.2011 von 13.00 Uhr – 14.30 Uhr. Bis zum 

März 2012 ist die Grüngutdeponie geschlossen.  

 

 
Gemeindeausflug 

Am Freitag, 21.10.2011, findet der diesjährige 

Gemeindeausflug statt. Die Verwaltung bleibt 

daher am Freitag geschlossen. 

 

 

Fundsachen: 
Auf der Gemeinde wurden zwei Schlüssel an 

einem Ring abgegeben. Ein Schlüssel ist rot mit 

der Aufschrift ULRALITE, auf dem Anderen steht 

ABUS. 

 

Beim Ferienprogramm "Basteln mit 

Naturmaterialien" blieb ein kleiner Geldbeutel 

liegen. Er kann an der Gemeindeverwaltung 

abgeholt werden. 
 

Friedhof und Waschplatz 

Das Wasser am Waschplatz und im Friedhof 

wird bei Frosteinbruch abgestellt. 

 

Infos zum Mitnehmen: 
 

Programm VHS Crailsheim / VHS Programm 

Ansbach Land 
 

Frankenkids, Ihr buntes Magazin f. d. Familie 
 

Flyer: Fränkisches Museum Feuchtwangen, 

Historische Spardosen  
 

Flyer: Knauf-Museum Iphofen, 

Sonderausstellung Karl May´s Traumwelten 
 

Flyer: Woche des Handwerks, Brückencenter 

Ansbach v. 25.10. – 29.10.2011 

 

Termine: 

 

Oktober  Uhrzeit   

17. Okt  Biotonne 

19. Okt 14:00 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus 

20. Okt  Gelber Wertstoffsack / Papiertonne 

22. Okt  19:30 Uhr Weinfest Sängerkranz Weiltingen, 

Gasthaus Krone  

31. Okt  Biotonne 

31. Okt 19:30 Uhr Reformationsgottesdienst 

November  Uhrzeit   

04. Nov 19:30 Uhr  Theaterstadel Gasthaus Krone 

05. Nov 19:30 Uhr   Theaterstadel Gasthaus Krone 

06. Nov  Krenfleischessen  

Gasthaus Kirchdörfer 

08. Nov 19:30 Uhr Marktgemeinderatssitzung mit 

Bürgerviertelstunde 

09. Nov 19:30 Uhr Terminplanung 2012  im Rathaus 

Weiltingen für alle Vereine 

11. Nov 19:30 Uhr   Theaterstadel Gasthaus Krone 

12. Nov 19:30 Uhr   Theaterstadel Gasthaus Krone 

13. Nov 09:00 Uhr Volkstrauertag - Totengedenken 

Frankenhofen 

13. Nov 10:00 Uhr Volkstrauertag -Totengedenken 

Weiltingen 

13. Nov 13:00 Uhr Volkstrauertag -Totengedenken 

Veitsweiler 

14. Nov  Biotonne 

16. Nov 09:00 Uhr Buß- und Bettag  St. Peter 

Weiltingen /  Veitsweiler 10:00Uhr 

17. Nov.  Gelber Wertstoffsack / Papiertonne 

19. Nov 19:30 Uhr Info Fest 2012 und Bildervortrag 

TV Markt Weiltingen  

Gasthaus Krone 

 


